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Umgang nahmen unb gu einem Seubau fief» enifcfjToffen,
ber gemattete, bag Sanatorium aud) in jeber £>inficbt
gwectentfprecbenb einguridbten. ®ie Arbeiten finb fo raeit
fortgefdbritten, baß bag Sanatorium im grübjabr be=

gogen merben !ann.

gabrit6autett itt $acfjêfeâben (Sern). ®ie gabrit
Saoanneg 2Batd) & ©o., bie über 1100 Arbeiter be»

fd)äftigt, foil oergröfjert merben. ®te Arbeiten haben
fc£)on angefangen unb bie neuen Säume werben jßlatj
bteten für wettere 300 Arbeiter.

©aâoerforgung Sangnau (Sern). ®ie int Saufe
biefeê Sommerê bon ber girma Sotljenbacb & Sie.
in Sern erftettte ©aganftalt Sangnait beginnt mit
ber @a§abgabe. ®te Seitung erftredt fid) über ba§
©ebiet ber Drtfdjaften Sangnau unb Sarau. Sinnen
turgem werben etwa 350 Abonnenten an ba§ Söerf
angefcbloffen fein. ®er ©aSpreig beträgt 22Vs ©t§. per
m®. ®ie Anftalt ift im Sefifj unb wirb betrieben bon
ber girma @a2berforgung Sanguan Sotljenbacb & ©ie.

fîur^attâfiau auf @d}wän&i(©Iaru§). (Korr.) 3Bieber=

bolt ift in ber greffe auf bie fonnige, freunblidje Sage
ScbmänbiS fjittgetüiefen worben, unb eg baben fid) Ser»
tebrëocrein unb ©aftwirte bemüht, ©rbotungêfucbenbe
bterauf aufmerffam gu ntad)en. Sergangenen Sommer
bat benn auch eine fcf)öne ßabl grember bie ©ajlbäufer
gum Kuraufenthalt beoöttert unb ftd) über bie für gerien
wie gefebaffene Sage in höchfter Anerfennung auggefprodjen,
fo bafj mit Seftimmtbett angenommen werben barf, bafj
bie 3uïunft eine erhöhte grequeng bringen wirb. ®er
©rfteEung etne§ Kurbaufeg, bie feinerjett in oleloerfpre»
cbenber SEöeife in bie SBege geleitet war, ift bem Ser»
nehmen nad) neuerbings oon tompetenter fadjmännifcber
Seite näber getreten worben, unb eg ift gu hoffen, bafj
aud) btefeS jfkojeft einmal ©eftalt annehmen wirb. SBenn
auch bie ^otelerie gurgelt nicht auf Sofen gebettet ift,
fo werben beoorgugte Stellen immer nod) gum Sau oon
§otel§ ober Kurbäufern ing Auge gefaxt, wte eg eben

bier ber gad ift.
®ie ©aSocrforgung int Sttttellanb non AppenjeH»

AufjertljoDen bie Pom ©aSmerf ber Stabt St. ©allen
auggebt, ift nunmehr gur Satfacfie geworben. $n ben
©emeinben Strogen unb Speiser begann ber Setrieb
in tiefen Sagen unb in ben ©emeinben Seufen, Süljler
unb ©aig wirb bie ©agabgabe ©übe biefer unb gu
Anfang nächfier SBocbe beginnen.

$aulid)e3 au£ Safeï. Kaum ift ber neue Sabnbof
eröffnet unb bie Seoölferung biefeg Ouartterg bit ihrer
Sefrtebigung barüber Augbruct gegeben, bafi nun ber
eiferne ©ürtel, ber fte oon bem ftäbtifdien Setfebr ab«

fdjlofj, gefallen, bat auch fc^on wteber bie Sautätigfeit
hinter bem neuen babifdhen Sabnfof elngefefet. Am @;tbe
ber SSaulbeerftrafje, hinter ben gablreidjen Siabuften,
einmünbenb in bie btntere Sabnbofflrafje finb fed)§ ©in»
famittenbäufer erftanben, bie ihrer SoKenbung entgegen»
feben. Sie Saumoerbältnlffe biefer neuen Käulchen finb
gwar befd)elbene, gewähren aber einer nicht aUgu gabl=

reiben gamilte binreiebenb Saum ; ihre Inneneinrichtung
ift mufterbaft gu nennen unb gu febem |>äugcben fornrnt
nod) ein .güntergärtdjen mit anfcbliefjenbem äBafcbbaus.
©egenüber biefen ©infamilienbäugdhen erbebt ftdh an ber
Kreugung ber Slaulbeerfirafje unb ber hinteren Sahn»
boffirafje ein fdjjöner breiftödiger Seubau, beffen untere
Säume für eine SBirtfchaft ober einen Saben heftimmt
ftnb. ®ag Segebren um ein 2Birtfcbaft§patent für biefeg
|)aug ift aber oorberbanb noch abgewiefen worben, weil
ein Sebürfnis bafür noch nicht oorliege. Ort ber hinteren
Sabnboffirajse finb bereits wettere Seubauten projeziert,
fo bafj man balb wieber oon einem „Quartier hinter
bem babifchen Sabnbof" wirb fprechen tonnen.

SaulldjeS au§ Aflfdbmil (Safellanb). $ier entwicEelt
ftdh gurgeit eine rege Sautätigfeit. @g geben bafelbft am
obern ©nbe be§ ®orfes an ber Sd)önenbucbfirafje mehrere
fdhöne 3weifamitienbäufer ber Sottenbung entgegen. Audh
im llnterborfe wirb gebaut. SBie man hört, foHen für
bie nädhfte 3«it bafelbft nodh weitere SBobnbäufer projet»
ttert fein.

Q3au^anb^erfer|)fanbte^t^
(£itte (Srtuiberuitç5.

3n ber legten Summer Qbtet werten 8«itung bradhten
Ste eine Äritit über ben Sefcblufj beg Sunbeërateg, ba§
bie prooiforif^e ©intragung ber Saubanb»
werferbhpotbel nur geftütgt auf eine fdhrift»
lid)e ©inwilligung beg ©runbeigentümerg
ober eine SBeifung beg Siditerg erfolgen tönne.

2Bir finb mit bem Artifel ooüftänbig etnoerftanben
barin, ba^ bie Seftimmungen beg ^wUgefetgbucbeg oon
ben ©eri^ten weitgehenb auggulegen feien, bamit ber
©tunbgebante beg ©efe^eg: Sdjutg ber Saubanbwerfer,
gur Anwenbung gelange. $m allgemeinen bat»«" bie

©eridhte bag ©efeh in biefem Sinne audh auggelegt. So
bat g. S. bie Seturgfammer beg gürdljerifdEjen Öberge»

ridhteg bem Saubanbwerfer bag Sfmtbrecbt qu^ gegen
ben Säufer einer Siegenfcbaft gugeftanben, obfdhon biefer
weber oon ber gorberung, nod) oon ber 9Jtöglid)feit ber
Selaftung ber Siegenfdhaft Senntnig hatte. ®te Sefurg»
tammer bat ftdh auf ben Stanbpunft geftellt, bafj bag
Saubanbwerterpfanbrecbt einen Schuh oor ben SSanöoern
gewiffenlofer Saufpetulanten gewähren folle unb bafj eg

ftdh wit biefem ©runbgebanfen fdhledht oertragen würbe,
wenn ber ©igentümer burdh Serfauf ber Saute ben
jpanbwetfer ober Unternehmer um feinen Anfpruch prellen
tönnte. ®ie Seifptele liefen ftdh oermebren, bafj ben
©etichten unb Sebörben im allgemeinen bag richtige Ser»
ftänbnig für biefe wichtigen Seftimmungen nicht fehlt.

®er ©infenber ift aber ber Anfidht, bafj ber ange»
führte Sefcblufj beg Sunbegrateg bem ©runbgebanfen
beg ©efeheg nicht entfpreche unb bie Seftimmungen über
bag Saubanbmetferpfanbrecbt wteber aufbebe. SBir finb
audh bist bamit etnoerftanben, bafj bie ©inwilligung beg

©runbetgeniümerg gur ©intragung nicf)t fo leidet erhält»
Heb ift. Aber für biefen ffall oerweift eben ber Sefcblufj
auf eine Söeifung, einen Sefebl beg Sidhterg, ber an bie
Stelle ber ©inwilligung tritt. £ter ift bei: ©infenber
offenbar ber irrtümlichen Anficht, bafj ein eigentlicher
ißrogefj nötig fei, um einen foldhen richterlichen Sefebl
gu erlangen. „®er langfame ißrogefjgang werbe bie ©in»

tragung oerunmöglidhen." On erfter Sinie ift aber gu
bewerten, bafj ber £>anbwerter für bie ©intragung bie

3eit oom SertraggabfdE)lufj big bret Stonate nadh Soll»
enbung ber Arbeit gur Setfügung bot. Sßetter ift barauf
btnguweifen, bafj bag Sefeblgoerfabren oor ©eridht ein
bef^Ieunigteg fein mufj. 3ur ©rlebigung werben faum
mehr alg gwet 2ßodhen in Anfpruch genommen. ®ritteng
aber — unb auch h)ter befinbet fieb ber ©infenber im
Orrtum — mufj ber Anfpruch tu biefem Setfahren nicht
flipp unb flar bewiefen, fonbern nur glaubhaft
gemacht werben. ®agu genügt im allgemeinen ber Sau»
oertrag unb bie Sauredhnung (ber ®eoig). SBenn Zweifel
oorbanben finb, wirb bie prooiforif^e ©intragung be»

willigt, aber bem jpanbmerfer gugleidh eine grift angefe^t,
um beim ©eridht bie Klage auf Anerfennung etnguleiten.
Somit ift bei etniger Sorficljt beg fpanbwerferg augge»
fdhloffen, ba^ bie grift oerpa^t wirb.

Alfo gerabe fo, wie eg ber jperr ©infenber wünfdht!
®urdl) Art. 961 beg ßioilgefehbudjes ift biefeg Serfabren
augbrüctlidh oorgefdhrieben. Audh wirb ung gugeben
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Umgang nahmen und zu einem Neubau sich entschlossen,
der gestattete, das Sanatorium auch in jeder Hinsicht
zweckentsprechend einzurichten. Die Arbeiten sind so weit
fortgeschritten, daß das Sanatorium im Frühjahr be-

zogen werden kann.

Fabrikbauten in Dachsfelden (Bern). Die Fabrik
Tavannes Watch à Co., die über 1100 Arbeiter be-

schäftigt, soll vergrößert werden. Die Arbeiten haben
schon angefangen und die neuen Räume werden Platz
bieten für weitere 300 Arbeiter.

Gasversorgung Langna« (Bern). Die im Laufe
dieses Sommers von der Firma Rothenbach à Cie.
in Bern erstellte Gasanstalt Langnan beginnt mit
der Gasabgabe. Die Leitung erstreckt sich über das
Gebiet der Ortschaften Langnan und Bärau. Binnen
kurzem werden etwa 350 Abonnenten an das Werk
angeschlossen sein. Der Gaspreis beträgt 22V- Cts. per
w^. Die Anstalt ist im Besitz und wird betrieben von
der Firma Gasversorgung Langnan Rothenbach à Cie.

Kurhansbau auf Schwiindi(Glarus). (Korr.) Wieder-
holt ist in der Presse auf die sonnige, freundliche Lage
Schwändis hingewiesen worden, und es haben sich Ver-
kehrsverein und Gastwirte bemüht, Erholungssuchende
hierauf aufmerksam zu machen. Vergangenen Sommer
hat denn auch eine schöne Zahl Fremder die Gasthäuser
zum Kuraufenthalt bevölkert und sich über die für Ferien
wie geschaffene Lage in höchster Anerkennung ausgesprochen,
so daß mit Bestimmtheit angenommen werden darf, daß
die Zukunft eine erhöhte Frequenz bringen wird. Der
Erstellung eines Kurhauses, die seinerzeit in vielverspre-
chender Weise in die Wege geleitet war, ist dem Ver-
nehmen nach neuerdings von kompetenter fachmännischer
Seite näher getreten worden, und es ist zu hoffen, daß
auch dieses Projekt einmal Gestalt annehmen wird. Wenn
auch die Hotelerie zurzeit nicht auf Rosen gebettet ist,
so werden bevorzugte Stellen immer noch zum Bau von
Hotels oder Kurhäusern ins Auge gefaßt, wie es eben

hier der Fall ist.

Die Gasversorgung im Mittelland von Appenzell-
Außerrhoden die vom Gaswerk der Stadt St. Gallen
ausgeht, ist nunmehr zur Tatsache geworden. In den
Gemeinden Trogen und Speicher begann der Betrieb
in diesen Tagen und in den Gemeinden Teufen, Bühler
und Gais wird die Gasabgabe Ende dieser und zu
Anfang nächster Woche beginnen.

Bauliches aus Basel. Kaum ist der neue Bahnhof
eröffnet und die Bevölkerung dieses Quartiers hat ihrer
Befriedigung darüber Ausdruck gegeben, daß nun der
eiserne Gürtel, der sie von dem städtischen Verkehr ab-
schloß, gefallen, hat auch schon wieder die Bautätigkeit
hinter dem neuen badischen Bahnhof eingesetzt. Am Ende
der Maulbeerstraße, hinter den zahlreichen Viadukten,
einmündend in die Hintere Bahnhofstraße sind sechs Ein-
familienhäuser erstanden, die ihrer Vollendung entgegen-
sehen. Die Raumverhältnisse dieser neuen Häuschen sind
zwar bescheidene, gewähren aber einer nicht allzu zahl-
reichen Familie hinreichend Raum; ihre Inneneinrichtung
ist musterhaft zu nennen und zu jedem Häuschen kommt
noch ein Hintergärtchen mit anschließendem Waschhaus.
Gegenüber diesen Einfamilienhäuschen erhebt sich an der
Kreuzung der Maulbeerstraße und der Hinteren Bahn-
Hofstraße ein schöner dreistöckiger Neubau, dessen untere
Räume für eine Wirtschaft oder einen Laden bestimmt
sind. Das Begehren um ein Wirtschaftspatent für dieses

Haus ist aber vorderhand noch abgewiesen worden, weil
ein Bedürfnis dafür noch nicht vorliege. In der Hinteren
Bahnhofstraße sind bereits weitere Neubauten projektiert,
so daß man bald wieder von einem „Quartier hinter
dem badischen Bahnhof" wird sprechen können.

Bauliches aus Allschwil (Baselland). Hier entwickelt
sich zurzeit eine rege Bautätigkeit. Es gehen daselbst am
obern Ende des Dorfes an der Schönenbuchstraße mehrere
schöne Zweifamilienhäuser der Vollendung entgegen. Auch
im Unterdorfe wird gebaut. Wie man hört, sollen für
die nächste Zeit daselbst noch weitere Wohnhäuser projek-
tiert sein.

Bauhandwerkerpfandrecht.
Eine Erwiderung.

In der letzten Nummer Ihrer werten Zeitung brachten
Sie eine Kritik über den Beschluß des Bundesrates, daß
die provisorische Eintragung der Bauhand-
werkerhypothek nur gestützt auf eine schrift-
liche Einwilligung des Grundeigentümers
oder eine Weisung des Richters erfolgen könne.

Wir sind mit dem Artikel vollständig einverstanden
darin, daß die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches von
den Gerichten weitgehend auszulegen seien, damit der
Grundgedanke des Gesetzes: Schutz der Bauhandwerker,
zur Anwendung gelange. Im allgemeinen haben die

Gerichte das Gesetz in diesem Sinne auch ausgelegt. So
hat z. B. die Nekurskammer des zürcherischen Oberge-
richtes dem Bauhandwerker das Pfandrecht auch gegen
den Käufer einer Liegenschaft zugestanden, obschon dieser
weder von der Forderung, noch von der Möglichkeit der
Belastung der Liegenschaft Kenntnis hatte. Die Rekurs-
kammer hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß das
Bauhandwerkerpfandrecht einen Schutz vor den Manövern
gewissenloser Bauspekulanten gewähren solle und daß es

sich mit diesem Grundgedanken schlecht vertragen würde,
wenn der Eigentümer durch Verkauf der Baute den
Handwerker oder Unternehmer um seinen Anspruch prellen
könnte. Die Beispiele ließen sich vermehren, daß den
Gerichten und Behörden im allgemeinen das richtige Ver-
ständnis für diese wichtigen Bestimmungen nicht fehlt.

Der Einsender ist aber der Ansicht, daß der ange-
führte Beschluß des Bundesrates dem Grundgedanken
des Gesetzes nicht entspreche und die Bestimmungen über
das Bauhandwerkerpfandrecht wieder aufhebe. Wir sind
auch hier damit einverstanden, daß die Einwilligung des

Grundeigentümers zur Eintragung nicht so leicht erhält-
lich ist. Aber für diesen Fall verweist eben der Beschluß
auf eine Weisung, einen Befehl des Richters, der an die
Stelle der Einwilligung tritt. Hier ist der Einsender
offenbar der irrtümlichen Ansicht, daß ein eigentlicher
Prozeß nötig sei, um einen solchen richterlichen Befehl
zu erlangen. „Der langsame Prozeßgang werde die Ein-
tragung verunmöglichen." In erster Linie ist aber zu
bemerken, daß der Handwerker für die Eintragung die

Zeit vom Vertragsabschluß bis drei Monate nach Voll-
endung der Arbeit zur Verfügung hat. Weiter ist darauf
hinzuweisen, daß das Befehlsverfahren vor Gericht ein
beschleunigtes sein muß. Zur Erledigung werden kaum
mehr als zwei Wochen in Anspruch genommen. Drittens
aber — und auch hier befindet sich der Einsender im
Irrtum — muß der Anspruch in diesem Verfahren nicht
klipp und klar bewiesen, sondern nur glaubhaft
gemacht werden. Dazu genügt im allgemeinen der Bau-
vertrag und die Baurechnung (der Devis). Wenn Zweifel
vorhanden sind, wird die provisorische Eintragung be-

willigt, aber dem Handwerker zugleich eine Frist angesetzt,

um beim Gericht die Klage auf Anerkennung einzuleiten.
Somit ist bei einiger Vorsicht des Handwerkers ausge-
schloffen, daß die Frist verpaßt wird.

Also gerade so, wie es der Herr Einsender wünscht!
Durch Art. 961 des Zivilgesetzbuches ist dieses Verfahren
ausdrücklich vorgeschrieben. Auch er wird uns zugeben
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müffett, baß biefe Regelung zmeetmäßiger unb ber SOßiehiig»

feit ber Eintragung angemeffener tft, als roetttt einfach
baS Notariat oon ftd) auS über ble Eintragung eut»

fdljetben tönnte.
3luf bie übrigen 3luSführungen bes SlrtitetS wollen

wir Ijter nicht eintreten. Sur nocf) bie Antwort auf bie

grage nach bem Unterfchieb jroifrfjen ber prooiforifdjen
unb ber befinitioen (Eintragung ©iefe wirb furz bat) in
Zufammengefaßt werben tonnen, baß bie prooiforifche
Eintragung fdjon nach 2lbfct)Iuß beS SettrageS, bie beftni=
tioe aber erfi nadE) Soüenbung ber Arbeit oerlangt
werben tann.

„®a§ |o^e Sieb oom Saühanbwerterpfanbrechi" hat
nach unferer 3lnficht nicht „auSgetlungen". SBenn auch
nict)t alle hochgefpannten Erwartungen erfüllt würben, fo
wirb man oon einem fcßriHen Mißton, oon einer Ent»
täufcßung bodj wohl nid)t fprechen tonnen.

©aß bie Sauhanbwerfer audi) jeßt bie 3lugen offen
galten müffen, ifi ttar. ©aS ricf)tigfte aber wirb fein,
wenn bie Slitglieber ber Sauhanbwerter=Drganifationen
oerpftidfjtet werben, bie Eintragung immer ju oerlangen,
wenn rticbjt anbere, ganz genügenbe Sicherheit geleiftet
wirb. $r. D. £oler, ^Rechtsanwalt, ßüricß.

An$$tellunfl$we$eti.
©ie SünDtterifche Qnlmfitte* nnö ©ewet6e»3Ju§»

ftellung in Eßur 191B wirb taut Sefcßluß bes engern
DrganifationSfomiteeS um zeh" ©age oertängert.
©ie wirb fomit noch bis am Slittwocß ben 22. Dttober
1913 bauern.

Uerbasflswewii.
©ie erfie allgemeine fchweizetlfche Kaminfeger»

tagung in gürtet) war am 28. September oon 48 Se»

rufSangeljörigen, hauptfächlich auS ber Dfifdbwetz, befucßt.
©ie Eröffnung leitete Kaminfegermelfier 21 b. ©raß in
3üridl), ben Sorfiß führte £. SBatber, ©t. ©alten.
3. £>artmann ©chaffhaufen hielt ein oorzüglicheS Se»

ferat über bie berjettigen SerufSoerhältniffe im fdtjweije»
rifcßen Kaminfegergemerbe.

ES gibt in ber Schweiz 447 Kaminfegermeifier. Son
biefen ftnb 215 3llleinbetrtebe, alfo folctje Sîeifiet, bie

aHein, ohne ©eßilfen ober Sehrlinge arbeiten, ©ann
folgen 232 ®et)ilfenbetriebe mit 734 befc^äftigten ißetjonen
(©ehilfen unb Sehlingen). ©aju tommen noch fect)§

Setrtebe mit mehreren SetriebSarten, wooon ein 2tttetn=
betrieb unb fünf ©e^ilfenbetriebe, bie zufammen 10 ißer»
fönen befct)äftigen.

©ie ©ettion 3üti<h ber fdjmeizer. Seteinigung fiir
#eimatfchttß ^ielt unter bem Sorfiß ihres DbmannS,
f>errn 3lrcßiteft SOc. Ufieri'gäfi, i^re gaßreSoer»
fammtung ab. ©ie Sereinigung gä^It gegenwärtig 930
SRitglieber. ©ie Secßnung für 1912 oergeigt bei 7696
granten Einnahmen unb gr. 4752 SluSgaben einen Sor»
fcßlag oon gr. 2944. fperr St. Sollier (Sern) tjlelt
ein Referat über bie Seranftaltung ber fct)weigerifd^en
£>eimatfchußoeretnigung im „©örfdfen" ber SanbeSauS»

ftellung.
Scßreinermeifter Drganifation in Sßri^. fMer be»

fteljen nun an ©teile beS bisherigen einzigen ©freiner»
meifieroerbanbeS gwei neue Sereine, ©te bisherige
©ettion 3örict)' bie ihren 3luStritt auS bem Serbanb
fdhweijer. ©^reinermeifter unb SRöbetfabritanten bereits
auf Enbe biefeS gaßreS eingereiht hit, umfaßte 78 girmen
ganz oerfdhiebener ©röße. ©le jwei neugegrünbeten Ser»
bänbe weifen fotgenbe Seftänbe auf: ©er Serbanb ber

©roßmetfter 18 girmen, ber Serbanb ber Kleinmeifier
48 girmen. ©ie Kleinmeifier haben nun unter ber girma
„©dßreinermeifter unb oerwanbte Serufe oon
3üridß unb Umgebung" eine ©enoffenfdßaft gebitbet.
Slitglieb tann jeber Schreiner werben, ber nicht mehr
als jetjn SIrbeiter befdßäftigt. ©er Sorftanb befielt
auS ben Slitgliebern : ÇanS ©iegrift, ipräfibent, ©uftao
SMetanb, Sijepräfibent; Ernft Etafpar Ster, 1. Slttuar;
S^art SBalj, 2. Slttuar; Subolf Saumann, 1. Guäftor;
gofeph Ebuarb Seichart, 2. Quäftor ; ©etretär ift §err
Çuttetmeier.

Über t»en ißicite» tantonaten ©ewerôetag in
©oloihurtt wirb beridl)tet:

©te ©elegiertenoerfammtung beS îîanto»
nalen Çanbwerîer» unb ©ewerbeoerbanbeS
fanb im „galten" ftatt. ©ie war befchidt oon 29 ©e»

legierten. Sach einem furjen SegrüßungSwort eröffnete
ber kantonalißräfibent fpert g. S ig g Ii, SJÎalermeifier
in Dit en, bie Ser fammtung. Sejüglich ber grage ber 2öie=

berbefeßung ober Aufgabe beS ©ewerbe»@etretariateS
madht berfetbe barauf aufmertfam, baß ber Serbanb oor
etner hödjft widhtigen Entfdheibung ftehe ; fie fei für ihn eine
SebenSfrage unb beftimmenb für baS weitere ©ebeihen
unb erfolgreiche Arbeiten. Et führte ferner auS, baß
bem ©ewerbeftanbe immer mehr gelnbe, tnnere unb
äußere, erwacßfen, geinbe, bie oon ben ©ewetblern nicßt
etnmal alle erfannt werben. 31 tS ben größten bezeichnete

er ben Innern getnb, bie ©leichgüüigtett unb gntereffe»
tofigteit. Dufammenhatten unb geetnigteS Sorgehen finb
unumgänglich nottoenbig zum guten ©ebeihen, ju er»

folgretctjer 3trbeit unb jur Erreichung ber gefiectten 3iete.
©er Sorftßenbe erwähnt auch bie äußern gelnbe, für
beren 3ïbwef)r gleichfalls eine lücfentofe, einige Drgani»
fation fpauptbeblngung ift. Um bieS ju erreichen, um
alle ben ©ewerbeftanb betreffenben gragen im Stuge
behalten unb bie gntereffen beSfelben na^ jeber Sich»
tung energifct) unb zielbewußt wahren zu tonnen, ift eS

notwenbig, baß ein biefen 3tufgaben gewachfener @e=

werbefetretär angeftetlt witb. ©er nämtidhe frifdhe 3ug
unb neue ©etft ergibt ftcß wieber auS ber ©istuffion
über bie oortiegenbe grage. ©ie Sertreter ber oer»
fdhiebenen ©ewerbeoeretne ertlären prinzipiell baS Ein»
oerftänbnts, wieber einen ©ewerbefetretär anzu»
ftellen. ©ie 3lbftimmung über ben bezüglichen 3tntrag
beS tantonaten SorftanbeS, bie SBieberbefeßung im 3luge
ZU behalten, ergibt Elnftimmigteit. Sach turzer Stuf»

ttärung feitenS beS Sorfißenben über bie fxnangtetle
Seite biefeS SefdhtuffeS wirb wfeberum etnftimmig be=

fchloffen, bie Seiträge für ba§ ©ewerbe » ©efretariat
weiter zu bezahlen, um bis zum [feitpunft ber 3tnfteüung
einen gonbS zu erhalten, gür baS gahr 1913 wirb
pro SSitglieb ein ßjer Setrag feftgefeßt. Sezögtich
©rattanbum SechtShitfeftetten wirb mehrheitlid) be»

f^Ioffen, in ©olothurn für ben oberen unb in Dtten
für ben unteren KantonSteit je eine Sechtshilfeftelle zu
[chaßen. ©er Sorfißenbe oerbantt fobann ben ©etegierten
ihr Erf'dheinen unb baS bamit bezeugte gntereffe, worauf
er um 12 Uhr bie Serfammlung als gefchtoffen erttärt.

©er am Sactjmittag im Sofengarten abgehaltene
Zweite ©ewerbetag war oon zirta 80 Stann befudht.
£>etr ©. §afner begrüßt bie Slnmefenben unb heißt fie
im Samen beS htefxgen ©ewerbeoereinS unb ber ©tabt
herzlich wiütommen. ©er Kantonal » ißräfibent Çerr
Siggli fc^ließt ftcß ihm an. ©er Sorfißenbe begrüßt
fobann ben Seferenten Çerrn ©r. Solmar, inbem er
betont, oon welch großer Sebeutung beffen Seferat über
ben Entwurf zu einem ©efeße betr. bie 3lrbeit in
ben @ewerben für ben ©ewerbeftanb fei.

ES würbe bieSbezügtich folgenbe Sefolution gefaßt:
©ie Serfammlung oerbantt bem 3entraloorftanb beS
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müssen, daß diese Regelung zweckmäßiger und der Wichtig-
keit der Eintragung angemessener ,ft, als wenn einfach
das Notariat von sich aus über die Eintragung ent-
scheiden könnte.

Auf die übrigen Ausführungen des Artikels wollen
wir hier nicht eintreten. Nur noch die Antwort auf die

Frage nach dem Unterschied zwischen der provisorischen
und der definitiven Eintragung! Diese wird kurz dahin
zusammengefaßt werden können, daß die provisorische
Eintragung schon nach Abschluß des Vertrages, die défini-
tive aber erst nach Vollendung der Arbeit verlangt
werden kann.

„Das hohe Lied vom Bauhandwerkerpfandrccht" hat
nach unserer Ansicht nicht „ausgeklungen". Wenn auch

nicht alle hochgespannten Erwartungen erfüllt wurden, so

wird man von einem schrillen Mißton, von einer Ent-
täuschung doch wohl nicht sprechen können.

Daß die Bauhandwerker auch jetzt die Augen offen
halten müssen, ist klar. Das richtigste aber wird sein,
wenn die Mitglieder der Bauhandwerker-Organisationen
verpflichtet werden, die Eintragung immer zu verlangen,
wenn nicht andere, ganz genügende Sicherheit geleistet
wird. Dr. O. H oler, Rechtsanwalt, Zürich.

M!5>e»Wg!M!î«.
Die Bündnerische Industrie- und Gewerbe-Aus-

stellung in Chur 1913 wird laut Beschluß des engern
Organisationskomitees um zehn Tage verlängert.
Sie wird somit noch bis am Mittwoch den 22. Oktober
1913 dauern.

vndsMmä
Die erste allgemeine schweizerische Kaminfeger-

tagung in Zürich war am 28. September von 48 Be-
rufsangehörigen, hauptsächlich aus der Oftschweiz, besucht.
Die Eröffnung leitete Kaminfegermeister Ad. G ratz in
Zürich, den Vorsitz führte H. Wald er. St. Gallen.

I. H art mann-Schaffhausen hielt ein vorzügliches Re-
ferat über die derzeitigen Berufsverhältnisse im schweize-

rischen Kaminfegergewerbe.
Es gibt in der Schweiz 447 Kaminfegermeister. Von

diesen sind 215 Alleinbetriebe, also solche Meister, die

allein, ohne Gehilsen oder Lehrlinge arbeiten. Dann
folgen 232 Gehilfenbetriebe mit 734 beschäftigten Personen
(Gehilfen und Lehrlingen). Dazu kommen noch sechs

Betriebe mit mehreren Betriebsarten, wovon ein Allein-
betrieb und fünf Gehilfenbelrtebe, die zusammen 1V Per-
sonen beschäftigen.

Die Sektton Zürich der schweizer. Vereinigung für
Heimatschutz hielt unter dem Vorsitz ihres Obmanns,
Herrn Architekt M. Usteri-Fäsi, ihre Jahresver-
sammlung ab. Die Vereinigung zählt gegenwärtig 930
Mitglieder. Die Rechnung für 1912 verzeigt bei 7696
Franken Einnahmen und Fr. 4752 Ausgaben einen Vor-
schlag von Fr. 2944. Herr A. Rallier (Bern) hielt
ein Referat über die Veranstaltung der schweizerischen
Heimatschutzvereinigung im „Dörfchen" der Landesaus-
stellung.

Schreinermeister-Organisation in Zürich. Hier be-

stehen nun an Stelle des bisherigen einzigen Schreiner-
meifterverbandes zwei neue Vereine. Die bisherige
Sektion Zürich, die ihren Austritt aus dem Verband
schweizer. Schreinermeister und Möbelfabrikanten bereits
auf Ende dieses Jahres eingereicht hat, umfaßte 78 Firmen
ganz verschiedener Größe. Die zwei neugegründeten Ver-
bände weisen folgende Bestände auf: Der Verband der

Großmeister 18 Firmen, der Verband der Kleinmeister
48 Firmen. Die Kleinmeister haben nun unter der Firma
„Schreinermeister und verwandte Berufe von
Zürich und Umgebung" eine Genossenschaft gebildet.
Mitglied kann jeder Schreiner werden, der nicht mehr
als zehn Arbeiter beschäftigt. Der Vorstand besteht
aus den Mitgliedern: Hans Siegrist, Präsident, Gustav
Wieland, Vizepräsident; Ernst Kaspar Lier, 1. Aktuar;
Karl Walz, 2. Aktuar; Rudolf Baumann, 1. Quästor;
Joseph Eduard Reichart, 2. Quästor; Sekretär ist Herr
Huttelmeier.

Über den zweite« kantonalen Gewerbetag in
Solothnrn wird berichtet:

Die Delegiertenversammlung des Kanto-
nalen Handwerker- und Gewerbeverbandes
fand im „Falken" statt. Sie war beschickt von 29 De-
legierten. Nach einem kurzen Begrüßungswort eröffnete
der Kantonal-Präsident Herr I. Niggli, Malermeister
in Ölten, die Versammlung. Bezüglich der Frage der Wie-
derbesetzung oder Ausgabe des Gewerbe-Sekretariates
macht derselbe darauf aufmerksam, daß der Verband vor
einer höchst wichtigen Entscheidung stehe; sie sei für ihn eine
Lebensfrage und bestimmend für das weitere Gedeihen
und erfolgreiche Arbeiten. Er führte ferner aus, daß
dem Gewerbestande immer mehr Feinde, innere und
äußere, erwachsen. Feinde, die von den Gewerblern nicht
einmal alle erkannt werden. Als den größten bezeichnete

er den innern Feind, die Gleichgültigkeit und Interesse-
losigkeit. Zusammenhalten und geeinigtes Vorgehen sind
unumgänglich notwendig zum guten Gedeihen, zu er-
folgreicher Arbeit und zur Erreichung der gesteckten Ziele.
Der Vorsitzende erwähnt auch die äußern Feinde, für
deren Abwehr gleichfalls eine lückenlose, einige Organi-
sation Hauptbedingung ist. Um dies zu erreichen, um
alle den Gewerbestand betreffenden Fragen im Auge
behalten und die Interessen desselben nach jeder Rich-
tung energisch und zielbewußt wahren zu können, ist es

notwendig, daß ein diesen Aufgaben gewachsener Ge-
werbesekretär angestellt wird. Der nämliche frische Zug
und neue Geist ergibt sich wieder aus der Diskussion
über die vorliegende Frage. Die Vertreter der ver-
schiedenen Gewerbevereine erklären prinzipiell das Ein-
Verständnis, wieder einen Gewerbesekretär anzu-
stellen. Die Abstimmung üher den bezüglichen Antrag
des kantonalen Vorstandes, die Wiederbesetzung im Auge
zu behalten, ergibt Einstimmigkeit. Nach kurzer Auf-
klärung seitens des Vorsitzenden über die finanzielle
Seite dieses Beschlusses wird wiederum einstimmig be-

schloffen, die Beiträge für das Gewerbe-Sekretariat
weiter zu bezahlen, um bis zum Zeitpunkt der Anstellung
einen Fonds zu erhalten. Für das Jahr 1913 wird
pro Mitglied ein fixer Betrag festgesetzt. Bezüglich
Traktandum Rechtshilfestellen wird mehrheitlich be-

schloffen, in Solothurn für den oberen und in Ölten
für den unteren Kantonsteil je eine Rechtshilfestelle zu
schaffen. Der Vorsitzende verdankt sodann den Delegierten
ihr Erscheinen und das damit bezeugte Interesse, worauf
er um 12 Uhr die Versammlung als geschloffen erklärt.

Der am Nachmittag im Rosengarten abgehaltene
zweite Gewerbetag war von zirka 80 Mann besucht.

Herr G. Hafner begrüßt die Anwesenden und heißt sie

im Namen des hiesigen Gewerbevereins und der Stadt
herzlich willkommen. Der Kantonal - Präsident Herr
Niggli schließt sich ihm an. Der Vorsitzende begrüßt
sodann den Referenten Herrn Dr. Volmar, indem er
betont, von welch großer Bedeutung dessen Referat über
den Entwurf zu einem Gesetze betr. die Arbeit in
den Gewerben für den Gewerbestand sei.

Es wurde diesbezüglich folgende Resolution gesaßt:
Die Versammlung verdankt dem Zentralvorstand des
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